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Schulen und Kitas geschlossen
„Die dritte Welle brechen“, die Pandemie
eindämmen, die Inzidenzen senken und eine
Überlastung des Gesundheitssystems ver-
hindern – das ist das Ziel des Infektions-
schutzgesetzes, zu dem Änderungen vom
Bundestag beschlossen wurden. Diese pas-
sierten vergangene Woche den Bundesrat
und wurden von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier unterzeichnet. Nach der
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist
es am Samstag in Kraft getreten.

Demnach müssen Schulen, Berufsschulen,
Hochschulen, außerschulische Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung und ähnliche
Einrichtungen ab einem Inzidenzwert von
über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen
den Präsenzunterricht am übernächsten Tag
einstellen – dies ist in Mannheim der Fall.
Ausnahmen sind für Abschlussklassen und
Förderschulen möglich. Eine Notbetreuung
an den Schulen kann eingerichtet werden.

Auch Kindertageseinrichtungen (Krippe,
Kindergarten und Horte) und Kindertages-
pflege haben in die Notbetreuung gewech-
selt.

„Wir haben großes Verständnis für die Si-
tuation der Eltern und Kinder. In Mannheim
stellen aktuell die Kinder keine Treiber des
Infektionsgeschehens dar, an Schulen und
Kitas gibt es aktuell sieben Cluster mit 29 po-
sitiv getesteten Kindern und Jugendlichen
gegenüber mehr als 100 Infizierten aus sie-
ben Clustern in Unternehmen. Kinder und Ju-
gendliche sind im Vergleich zu Erwachsenen
insgesamt in Mannheim auch seltener von
Infektionen betroffen. Insofern hätten wir
uns bei der Ausgestaltung der Regelungen
vor Ort mehr Gestaltungsmöglichkeiten ge-
wünscht. Diese sind durch das Bundesgesetz
begrenzt. Wenn wir jetzt aber alle noch ein-
mal in einer gemeinsamen Anstrengung un-
sere Kontakte reduzieren und die Abstands-
und Hygieneregeln gut beachten, werden
die Inzidenzwerte hoffentlich bald wieder
sinken und die Schulen und Kitas wieder öff-
nen können“, so Familien- und Gesundheits-
bürgermeister Dirk Grunert.

Notbetreuung
Die Kriterien für die Notbetreuung hat das
Land nun festgelegt: https://km-
bw.de/,Lde/startseite/service/2021-04-
23+Auswirkungen+der+Bundesnotbrem-
se+auf+den+Schul-+und+Kitabe-

trieb+in+Baden-Wuerttemberg. Die Notbe-
treuung findet unter den bekannten und eta-
blierten Kriterien statt.

Anspruch auf Notbetreuung haben dem-
nach Kinder und Jugendliche

- deren Teilnahme an der Notbetreuung
zur Gewährleistung des Kindeswohls erfor-
derlich ist,

- deren Erziehungsberechtigte beide in ih-
rer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind
(das kann auch im Home-Office der Fall sein)
oder ein Studium absolvieren oder eine
Schule besuchen und hierdurch an der Be-
treuung gehindert sind, oder

- die aus sonstigen schwerwiegenden
Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen
sind.

Die Notbetreuung erstreckt sich in der Re-
gel auf den Zeitraum des Betriebs der Ein-
richtungen, den sie ersetzt. Sie findet in der
bisher jeweils besuchten Einrichtung durch
deren Personal und in möglichst kleinen und
konstant zusammengesetzten Gruppen
statt. Ausnahmen hiervon sind nur in beson-
ders zu begründenden Fällen zulässig. Die
entsprechenden Formulare können hier ein-
gesehen und heruntergeladen werden:
www.mannheim.de/de/informationen-zu-
corona/service-waehrend-corona/kinderbe-
treuung

Testungen
Die Allgemeinverfügung der Stadt Mann-
heim vom 15. April zu Testungen von Kita-
Kindern und -Beschäftigten bleibt hiervon
unberührt. Die Testpflicht für Kindergarten-
Kinder als Voraussetzung für den Besuch
einer Kindertageseinrichtung bleibt beste-
hen, wenn die Notbetreuung in Anspruch ge-
nommen wird. Die Testung von Krippen-Kin-
dern wird weiterhin auf freiwilliger Basis
empfohlen.

Hotline für Eltern
Die Stadt Mannheim hat eine Telefon-Hot-
line für Eltern eingerichtet. Sie ist unter der
Telefonnummer 0621/293-5656 montags bis
freitags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr erreichbar.

Betreuungsgebühren
Wie in den vergangenen Monaten prüft die
Verwaltung einen Gebührenerlass für die
Zeiten, in denen die Kindertagesstätten
nicht in Anspruch genommen wurden. |ps

Culture after Work
Die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) setzen ih-
re Audio-Reihe „Culture after Work“ fort. In
der neuen Ausgabe ist Thomas Schirmböck,
Leiter von ZEPHYR – Raum für Fotografie, zu
Gast. Er gewährt im Gespräch mit Moderator
Norman Schäfer einen Einblick in aktuelle
und kommende Projekte. Die Gesprächspart-
ner widmen sich den Arbeiten von Jörg Brüg-
gemann, die momentan coronabedingt in der
Ausstellung „wie lange noch“ nur digital zu
sehen sind. Ein Hauptmotiv der Schau ist die
Deutsche Autobahn. Fünf Jahre lang war der
Fotograf auf und entlang diesem markanten
Monument unterwegs. Vor dem Hintergrund

der Corona-Pandemie geht der Foto-Experte
zudem darauf ein, welche Auswirkungen die
Krise auf unsere Wahrnehmung, den künstle-
rischen Schaffensprozess sowie die aktuelle
Museumsarbeit hat. Zumindest bei ZEPYHR
ist von Stillstand keine Spur, denn hier wird
gerade ein wahrer Fotoschatz gehoben: der
umfangreiche Nachlass von Horst H. Bau-
mann. Baumann zählte in den 1960er und
1970er Jahren zu den renommiertesten deut-
schen Fotojournalisten, bevor er sich der La-
serkunst verschrieb. Zu hören ist der Beitrag
unter www.digital.rem-mannheim.de sowie
auf allen gängigen Plattformen. |ps

Neues Angebot für die Trennung von Bioabfällen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.
April eine Neukalkulation der Abfallgebüh-
ren beschlossen. Demnach wird die bisher
gebührenpflichtige Biotonne ab 1. Juli kos-
tenlos angeboten. Gleichzeitig steigt die Jah-
resgebühr für Restmüll für das Jahr 2021 um
durchschnittlich zirka vier Prozent. Ab 1. Ja-
nuar 2022 werden die Gebühren erneut an-
gehoben. Für Haushalte, die ihre Bioabfälle
trennen und dadurch ihr Restmüllvolumen
reduzieren, ergibt sich dadurch unter dem
Strich eine Gebührenersparnis.

Mit der kostenlosen Biotonne will die
Stadt Mannheim einen Beitrag zu mehr Kli-
maschutz und zur Energiewende leisten. Bis-
her werden die Bioabfälle, die in Mannheim
vom Eigenbetrieb Stadtraumservice einge-
sammelt werden, ausschließlich kompos-
tiert. Künftig soll daraus in einer gemeinsa-
men Biovergärungsanlage mit Heidelberg Bi-
oerdgas gewonnen und in das Erdgasnetz
eingespeist werden. Dadurch können rund
7.400 Tonnen Treibhausgas pro Jahr einge-
spart werden. Die Anpassung der Abfallge-
bühren ist darüber hinaus auch erforderlich,

um die gestiegenen Personalkosten und er-
höhten Preise für die Verwertung und Ent-
sorgung von Abfällen auszugleichen.

Eine weitere Neuerung wurde vom Ge-
meinderat für nicht satzungskonforme Be-
hälterstandplätze beschlossen, die mehr als
15 Meter vom Straßenrand entfernt liegen,
Treppen oder Rampen beinhalten. Für diese
Standplätze fällt ab Juli eine zusätzliche Ser-
vicegebühr an, da die Mitarbeitenden der
Abfallentsorgung die entfernt liegenden Be-
hälter mit zusätzlichem Zeitaufwand und un-
ter Belastung für die Gesundheit leeren müs-
sen. Der Eigenbetrieb Stadtraumservice bie-
tet jedoch eine Standplatzberatung an, um
diese Erschwernisse zu vermeiden. Alterna-
tiv kann auch ein Hausmeisterservice mit der
Bereitstellung der Tonnen beauftragt wer-
den.

Bestellungen für eine neue Biotonne kön-
nen unter der städtischen Rufnummer 115
oder unter www.mannheim.de/biotonne
aufgegeben werden. Dabei erwartet alle neu-
en Interessenten zusätzliches Informations-
material und ein Vorsortiergefäß. Die jeweili-

gen Gebührenbescheide für die Abfallent-
sorgung werden den Eigentümerinnen und
Eigentümern in den kommenden Monaten
über die Servicetochter der MVV Energie So-
luvia schriftlich mitgeteilt. Die neue Gebüh-
rensatzung steht in Kürze auf der städtischen
Homepage zur Verfügung und kann bei
Bedarf in Papierform angefragt werden.

Stimmen aus dem Gemeinderat
zum Thema Abfallgebühren

Gabriele Baier, Bündnis 90/DIE GRÜNEN:
„Bioabfälle sind ein hochwertiger Rohstoff.
Mit der neuen Gebührenordnung wird ein
starker Anreiz gesetzt, diesen zu trennen und
damit das Restmüllaufkommen zu reduzie-
ren. Die organische Substanz und deren
Energiegehalt gehen in die Wiederverwer-
tung. Wir betrachten die Maßnahme als ei-
nen weiteren Baustein auf dem Weg zur Kli-
maneutralität, denn damit wird der stadtwei-
te CO2-Ausstoß gemindert.“

Andrea Safferling, SPD: „Es ist gut, dass die
Nutzung einer Biotonne in Zukunft kostenlos
ist. Wir hoffen, dass dann mehr Menschen in

Mannheim eine Biotonne nutzen. Es ist ein
Win-Win-Effekt: Die Bürgerinnen und Bürger
können Geld sparen, indem sie ihre Abfälle
trennen und die kostenlose Biotonne nutzen
und der Biomüll wird genutzt, um Bioerdgas
zu erzeugen, was wiederum dazu beiträgt,
klimaschädliches CO2 einzusparen.“

Alexander Fleck, CDU: „Grundsätzlich be-
grüßen wir die Nutzung der Biotonne. Die
Verwertung der organischen Abfälle trägt
schließlich zum Klimaschutz bei. Allerdings
sehen wir dort Probleme, wo das Stellen
einer Biotonne aus Platzgründen nicht mög-
lich ist. Hier sieht die Vorlage eine Gebühren-
erhöhung um 10,3 Prozent vor! Aus sozialpo-
litischen Gründen lehnen wir daher die Vor-
lage ab.“

Hanna Böhm, LI.PAR.Tie: „Die Fraktion
LI.PAR.Tie. begrüßt die Einführung der kos-
tenfreien Biotonne. Der Anreiz für umwelt-
freundliche Mülltrennung ist ein wichtiger
Schritt gegen den Klimawandel. Der Vorteil
der kostenfreien Biotonne muss so vermit-
telt werden, dass die Mannheimer*innen in
Eigenheim oder Miete nicht nur die Erhö-

hung der anderen Entsorgungsgebühren
wahrnehmen. Da sind auch die Vermie-
ter*innen in der Pflicht.“

Christopher Probst, Freie Wähler – Mann-
heimer Liste: „Die Freien Wähler halten die
Einführung der kostenfreien Biotonne für
richtig und begrüßen die Neuregelung.
Durch die konsequentere Trennung des Ab-
falls wird sich die Restmüllmenge in Mann-
heim deutlich reduzieren. Auch die Auslas-
tung des Biomassekraftwerkes in Heidelberg
wird besser und der Betrieb effektiver. Die
Anpassung erfolgt mit Augenmaß, und für
manche Familien wird es sogar günstiger.“

Dr. Birgit Reinemund, FDP / MfM: „Es ist
gut, dass die Biotonne attraktiver werden
soll, denn Biomüll ist eine wertvolle Ressour-
ce, ob als Kompost oder zur Erzeugung von
Energie. Kostenlos ist allerdings Augenwi-
scherei: die Kosten der Biotonne werden
jetzt auf den Restmüllpreis umgelegt. Umso
fairer wäre es, noch kleinere und günstigere
Restmülltonnen anzubieten, so dass wirklich
nur der real anfallende Müll pro Haushalt be-
zahlt werden muss.“ |ps

Wichtige Informationen zu
Maßnahmen gegen die

Ausbreitung des Corona-Virus
Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Sobald das Landesgesundheitsamt Ba-
den-Württemberg die Sieben-Tage-Inzidenz
für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht,
ist sie unter www.mannheim.de/inzidenz-
zahl einsehbar.

Änderung der Corona-Verordnung
des Landes Baden-Württemberg

Mit Beschluss vom 23. April hat die Landes-
regierung die Verordnung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Corona-Virus (Corona-Verord-
nung) erneut geändert. Die Änderungen
sind am 24. April in Kraft getreten und sind
hier zu finden: www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-coro-
na/aktuelle-corona-verordnung-des-
landes-baden-wuerttemberg

Neufassung Allgemeinverfügung
zu Maskenpflicht und Alkoholverbot

Die Stadt Mannheim hat heute eine neue
Fassung der Allgemeinverfügung zur Mas-
kenpflicht und zum Alkoholverbot erlassen.
Sie ersetzt die alte Allgemeinverfügung zu
Maskenpflicht und Alkoholverbot. Informa-
tionen zur Allgemeinverfügung der Stadt
Mannheim vom 23. April sind unter
www.mannheim.de/de/informationen-zu-
corona/aktuelle-rechtsvorschriften sowie
bei den „Öffentlichen Bekanntmachungen“
dieser Amtsblatt-Ausgabe zu finden.

Ab sofort nur noch
FFP2-Masken in Bus und Bahn

Aufgrund der neuen bundeseinheitlichen
Regelungen zum Infektionsschutz gilt ab so-
fort in allen Bussen und Bahnen der rnv die
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder
einer Maske, die einen gleichwertigen Stan-
dard erfüllt (zum Beispiel K95).

Medizinische Masken wie beispielsweise
OP-Masken reichen ab sofort nicht mehr
aus. Die neue Regelung greift, da im gesam-
ten Verkehrsgebiet der rnv der sogenannte
Inzidenzwert von Corona-Neuinfektionen in
den letzten sieben Tagen aktuell die Schwel-
le von 100 Neuinfektionen überschreitet.

Zusätzliche Impftermine für Bürgerin-
nen und Bürger des Jahrgangs 1949

Die Stadt Mannheim verschickt nach und
nach ein Schreiben an alle Bürgerinnen und
Bürger des Geburtsjahrgangs 1949 mit
Hauptwohnsitz in Mannheim. Sie werden
gebeten, den Briefeingang zu beachten. Die
Schreiben erreichen die Bürgerinnen und
Bürger sukzessive und sollen denjenigen, die
über die Telefonnummer 116117 keinen Ter-

min erhalten haben, die Möglichkeit geben,
einen Impftermin zu vereinbaren. Es sind
auch kurzfristige Termine verfügbar.

Das Schreiben beinhaltet eine spezielle
Telefonnummer und eine individualisierte
Zugangsnummer, um Missbrauch zu vermei-
den. Über dieses Schreiben wird also – zu-
sätzlich zur Möglichkeit einer Buchung über
die 116117 – eine Terminvergabe für diesen
berechtigten Personenkreis gesichert. Wei-
terhin ist eine schnellere Buchung über die
116117 und www.impfterminservice.de mög-
lich und empfehlenswert.

Zuvor wurden bereits alle über 80-jähri-
gen Mannheimerinnen und Mannheimer so-
wie Einwohnerinnen und Einwohner der
Jahrgänge 1941/42/43/44/45/46/47/48 an-
geschrieben. Diese werden weiterhin gebe-
ten, zu prüfen, ob der Brief eingegangen ist
und die Möglichkeit der gesonderten Bu-
chung rasch zu nutzen, wenn sie über die
zentrale Anmeldung noch keinen Impfter-
min erhalten haben.

Friedhöfe
Aus der Änderung des Infektionsschutzge-
setzes des Bundes ergibt sich bei einem Inzi-
denz-Wert von über 100 an drei aufeinander-
folgenden Tagen bei Bestattungen in Mann-
heim folgende Änderung: Die Teilnehmer-
zahl bei Beerdigungen, Beisetzungen und
Trauerfeiern wird auf maximal 30 Personen
begrenzt.

Weitergehende aktuelle Regelungen hier-
zu sind auf der Homepage der Friedhöfe
Mannheim zu finden: www.friedhof-mann-
heim.de

Öffnung des Luisenparks
Gemäß der neuen Corona-Verordnung des
Landes Baden-Württemberg vom 23. April
„dürfen die Außenbereiche von zoologi-

schen und botanischen Gärten (jetzt auch
bei einer Inzidenz über 100) … öffnen, wenn
angemessene Schutz- und Hygienekonzep-
te eingehalten werden. Voraussetzung ist
ein durch eine offizielle Stelle durchgeführ-
ter negativer Schnelltest, der nicht älter als
24 Stunden sein darf oder ein Impfnach-
weis“.

Der Luisenpark Mannheim öffnet am 29.
April wieder seine Tore für Besucherinnen
und Besucher, allerdings unter oben ge-
nannten Voraussetzungen: In einem ersten
Schritt nur für Jahreskarteninhaber, mit Vor-
ab-Anmeldung sowie negativem Corona-
Schnelltest einer öffentlichen Stelle, der
nicht älter als 24 Stunden sein darf oder mit
Impfnachweis. Die Tagesterminvergabe ist
über die parkeigene Homepage www.luisen-
park.de/Anmeldung möglich. Aufgrund der
weiter angespannten Pandemielage bleiben
Teilbereiche des Parks (insbesondere alle In-
doorbereiche) vorerst gesperrt. Es gilt eine
Besucherobergrenze. Besucherinnen und
Besucher müssen die allgemeinen Hygiene-
und Abstandsregeln einhalten. Der Herzo-
genriedpark bleibt, wie bereits in der jünge-
ren Vergangenheit praktiziert, zunächst wei-
ter als Grünfläche der Stadt Mannheim ein-
trittsfrei für alle Menschen offen.

„Wir freuen uns, dass neben dem Herzo-
genriedpark nun auch der Luisenpark wieder
geöffnet werden kann. Damit können wir
unseren Bürgerinnen und Bürgern in dieser
schwierigen Zeit zumindest Stück für Stück
ihre Parks zurückgeben. Für uns als Stadt ist
das ein wichtiger Schritt“, so Umweltbürger-
meisterin Prof. Dr. Diana Pretzell. Ab der
Park-Wiedereröffnung kann die Jahreskarte
2021 am Haupteingang sowie am Eingang
Fernmeldeturm erworben oder verlängert
werden, und zwar zum Vorverkaufspreis und
mit einer Gültigkeit bis Ende April 2022. |ps
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Virtuelles Großereignis der Sozialwirtschaft

Über 300 Organisationen aus Deutsch-
land und anderen EU-Ländern nehmen
teil, über 80 Einzelveranstaltungen, die
zum Mitdiskutieren einladen, sind ge-
plant, über 2.500 Teilnehmende werden
erwartet: Die internationale Digitalkonfe-
renz EUSES (European Social Economy
Summit), die von der Europäischen Kom-
mission und der Stadt Mannheim ausge-
richtet wird, findet am 26. und 27. Mai
statt. Veranstaltungsort ist der Rosengar-
ten in Mannheim, aus dem die virtuelle
Veranstaltung mit den zahlreichen, teil-
weise parallel stattfindenden Workshops
koordiniert und ins Internet übertragen
wird. Der EUSES soll ein Forum für den
Austausch über die Rolle der Sozialwirt-
schaft (Social Economy) in Europa als Ver-
stärker für die wirtschaftliche Entwicklung
und soziale Eingliederung bieten. Interes-
sierte sind eingeladen, an einem oder
mehreren der über 80 Workshops aktiv
teilzunehmen.

Nun ist das erste offizielle Programm für
den Kongress mit vielen aktuellen Themen
und spannenden Rednerinnen und Red-
nern veröffentlicht. Neben politischen
Größen, wie der Präsidentin der Europäi-
schen Kommission, Ursula von der Leyen,
Bundesfamilienministerin Franziska Gif-
fey, den drei EU-Kommissaren Nicolas
Schmit, Thierry Breton und Mariya Gabri-
el, der portugiesischen Ministerin für Soci-
al Economy, Ana Mendes Godinho, dem
OECD-Generalsekretär Angel Gurría so-
wie Mannheims Oberbürgermeister Dr.
Peter Kurz werden weitere Persönlichkei-
ten aus der Social Economy Keynotes
sprechen. Darunter sind unter anderem
Sozialunternehmer Wladimir Klitschko,
Wirtschaftsphilosoph Anders Indset, der
Vorsitzende der größten Kooperative der
Welt, Mondragon aus Spanien, Inigo Ucin,
die Geschäftsführerin der Banca Ethica,
Anna Fasano, und der Präsident der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-

Programm für den European Social Economy Summit im Mai steht
fahrtspflege, Ulrich Lilie.

Die Konferenz bietet die Gelegenheit,
darüber zu diskutieren, wie die Sozialwirt-
schaft dazu beitragen kann, die Wirtschaft
nach der Corona-Pandemie umzugestal-
ten, indem sie integrative Wirtschaftsmo-
delle für den nachhaltigen und digitalen
Übergang innerhalb Europas fördert. Die
Sozialwirtschaft und die Sozialunterneh-
men schaffen dabei Arbeitsplätze, erbrin-
gen barrierefreie Dienstleistungen, för-
dern Umschulungen, gehen umweltpoliti-
sche Herausforderungen an und stärken
Gemeinschaften. Sie tragen Potenzial für
soziale Innovation und sozialen Zusam-
menhalt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des EU-
SES konzentrieren sich auf drei Dimensio-
nen: Digitalisierung der Sozialwirtschaft,
(soziale) Innovation sowie länder- und
sektorübergreifende Zusammenarbeit.
Eine Ausstellung mit Mannheimer Akteu-
ren der Social Economy und ein entspann-

tes Abendprogramm zur Vernetzung run-
den die zweitägige Konferenz ab. Die Er-
gebnisse der interaktiven Diskussionsrun-
den der Digitalkonferenz werden im
Mannheim Manifesto festgehalten. Es
wird der Europäischen Kommission als
Beitrag zum Social Economy Action Plan
übergeben.

Wer Teil des Mannheim Manifesto wer-
den und Ideen einbringen möchte, findet
unter folgendem Link das EUSES-Pro-
gramm sowie Informationen zu allen The-
men und prominenten Teilnehmenden:
www.euses2020.eu/programme/. Eine
Vorregistrierung ist ab sofort möglich, die
Teilnahme ist kostenfrei.

Der EUSES ist eine gemeinsame Veran-
staltung der Stadt Mannheim und der Eu-
ropäischen Kommission unter der Schirm-
herrschaft des Bundesministeriums für Fa-
milien, Senioren, Frauen und Jugend. Der
Kongress wird vom COSME Programm der
Europäischen Union gefördert. |ps

Neugestaltung der Seitenstraßen in P 1/P 2 und P 2/P 3
Nachdem die vorbereitenden Bauarbeiten
am Fernwärmenetz der MVV in den ersten
beiden Seitenstraßen P 2/P 3 und P 3/P 4
planmäßig zum Abschluss kommen, starten
die Stadt Mannheim und die MVV Netze
GmbH nun die gemeinsamen Arbeiten in
den beiden Seitenstraßen P 1/P 2 und P 2/P 3.

Als symbolischen Auftakt zum Start der
beiden Bauabschnitte entfernten Bürger-
meisterin Prof. Dr. Diana Pretzell und Florian
Pavel, Geschäftsführer der MVV Netze
GmbH, bereits die ersten beiden Pflaster-
steine des bestehenden Straßenbelags.
Noch im April beginnt zunächst die MVV
Netze mit den erforderlichen Arbeiten zur

Erneuerung der bestehenden Stromleitun-
gen in den Quadraten P 1/P 2 und P 2/P 3. An-
schließend startet die Stadt Mannheim mit
der Herstellung des Untergrunds, der Erwei-
terung des Blindenleitsystems und der Er-
neuerung der Pflasterflächen. Die Bauarbei-
ten in diesen beiden Seitenstraßen werden
voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen
sein. Sie werden jeweils halbseitig durchge-
führt, sodass die Seitenstraßen für die Liefer-
verkehre befahrbar bleiben und die Kundin-
nen und Kunden sowie die Anwohnerinnen
und Anwohner jederzeit die Geschäfte, Gas-
tronomiebetriebe und Gebäude erreichen
können.

Nach Abschluss der Neugestaltungsarbei-
ten in P 1/P 2 und P 2/P 3 wird in diesem Jahr
noch in zwei weiteren Seitenstraßen gear-
beitet: So starten Mitte des Jahres die Um-
bauarbeiten in O 5/O 6, die bis voraussicht-
lich Mitte November 2021 andauern werden.
Von Oktober bis November werden in P 4/P
5 die vorbereitenden Arbeiten der MVV Net-
ze am Fernwärmenetz ausgeführt. Auch da-
bei setzt das Baustellenmanagement der
Stadt weiterhin auf eine transparente Kom-
munikation. So fand bereits Ende März eine
digitale Anrainer-Information für Gewerbe-
treibende der beiden Seitenstraßen P 1/P 2
und P 2/P 3 statt. Handel und Gastronomie

konnten Fragen zur individuellen Bauablauf-
Situation stellen. Im Nachgang konnten zu
Detailfragen Einzelgespräche geführt wer-
den. Ebenso wurden die Anwohnerinnen und
Anwohner per Informationsschreiben über
die anstehenden Bautätigkeiten informiert.

Die Neugestaltung der Planken-Seiten-
straßen schafft in der Mannheimer Innen-
stadt attraktive Aufenthalts- und Flanierflä-
chen für Bürgerinnen und Bürger sowie Kun-
dinnen und Kunden des Handels und der
Gastronomie. Alle wichtigen Informationen
zur Maßnahme, einen Bauzeitenplan sowie
ein Kontaktformular gibt es unter
www.mannheim-planken.de. |ps

15 neue Vorhaben: Aktualisierte Vorhabenliste der Stadt Mannheim

Ein lokaler Grüner Deal, der klimastabile
Waldumbau in den Mannheimer Stadtwäl-
dern und eine Plastikstrategie: Der Großteil
der 15 neuen Vorhaben auf der aktuellen
Vorhabenliste zahlt ein auf das strategische
Ziel der Stadt Mannheim, eine klimagerech-
te und perspektivisch klimaneutrale Stadt
zu sein.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
22. April die aktualisierte Vorhabenliste
2021_1 beschlossen und damit gleichzeitig
die vorgesehene informelle – also freiwillige
– Bürgerbeteiligung in über 30 Vorhaben.

Gemeinderat hat informelle Bürgerbeteiligung beschlossen
Insgesamt sind in der Liste 110 Planungen
und Projekte der Stadt Mannheim aufge-
führt. Der Großteil der Vorhaben wurde ak-
tualisiert. Elf Vorhaben stehen nicht mehr
auf der Liste, weil sie entweder abgeschlos-
sen sind oder erfolgreich eingeführt wur-
den.

Wie bei den vorherigen Listen werden zu
jedem Vorhaben Informationen zum Sach-
stand, dem zugrundeliegenden politischen
Beschluss, dem jeweiligen strategischen
Ziel, das mit dem Vorhaben verfolgt wird,
und den voraussichtlichen Kosten getroffen.

Darüber hinaus wird transparent darge-
stellt, bei welchen Vorhaben und in welcher
Art und Weise sich die Bürgerschaft beteili-
gen kann. Mannheimerinnen und Mannhei-
mer haben die Möglichkeit, Bürgerbeteili-
gung bei Vorhaben anzuregen, bei denen
dies bislang noch nicht vorgesehen ist.

Die aktualisierten Vorhaben sind auf dem
städtischen Beteiligungsportal www.mann-
heim-gemeinsam-gestalten.de einzusehen.
Das Beteiligungsportal ist die zentrale digi-
tale Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung in
Mannheim. Wer lieber etwas in der Hand

hält: Druckexemplare der Vorhabenliste lie-
gen ab Anfang Mai bei den Bürgerservices,
in den Rathäusern sowie in der Stadtbiblio-
thek im Stadthaus N 1 aus. Für weitere Infor-
mationen stehen die E-Mail-Adresse buer-
gerbeteiligung@mannheim.de sowie die Te-
lefonnummer 0621/293-9366 zur Verfügung.

Die Vorhabenliste ist eine Maßnahme im
Rahmen des Regelwerks Bürgerbeteiligung.
Im Regelwerk sind Aufgaben und Rollen von
Politik und Verwaltung in Bürgerbeteili-
gungsprozessen klar definiert. Die nächste
Vorhabenliste erscheint im Herbst 2021. |ps

Aus dem Gemeinderat vom 22. April
In seiner Sitzung am 22. April hat der Ge-
meinderat zugestimmt, dass Prof. Dr. Alfried
Wieczorek als nächste Ersatzperson aus dem
Wahlvorschlag der CDU in den Gemeinderat
nachrückt. Er folgt damit auf Nikolas Löbel,
der auf seinen Wunsch hin von seinem Ge-
meinderatsmandat entbunden wurde. Zu-
dem hat der Gemeinderat zugestimmt, dass
Leonie Ader auf Vorschlag des Kreisverbands
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als Nachfol-
gerin für Jürgen Knödler in den Bezirksbeirat
Neckarstadt-West bestellt wird. Wanja Her-
mann wird ebenfalls auf Vorschlag des Kreis-

verbands von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
als Nachfolgerin für Dr. Markus Risch in den
Bezirksbeirat Feudenheim bestellt.

Ring Politischer Jugend (RPJ):
Zuschuss für Maßnahmen

der Politischen Bildung
Außerdem stimmte der Gemeinderat der
Gewährung eines Zuschusses an den Ring
Politischer Jugend (RPJ) zu. Demnach erhält
der RPJ für Maßnahmen der politischen Bil-
dung eine Zuwendung von 15.000 Euro pro
Jahr. Die Mittel können nach einem von den

Mitgliedern festgelegten Verteilerschlüssel
an die Mitgliedsverbände verteilt werden.

„Die Jugendorganisationen von demokra-
tischen Parteien und ihre ehrenamtlich täti-
gen Mitglieder leisten mit ihren Angeboten
einen wichtigen Beitrag bei der Vermittlung
von Werten sowie theoretischer und prakti-
scher Grundkenntnisse, die für Prozesse der
Meinungs- und Willensbildung in einer plu-
ralistischen Stadtgesellschaft relevant sind.
Die vom RPJ und seinen Mitgliedsverbänden
übernommenen Aufgaben dienen dem Leit-
bild und den Nachhaltigkeitszielen der Stadt

Mannheim. Insbesondere trägt die vielfälti-
ge und attraktive Arbeit von Jugendorganisa-
tionen dazu bei, dass Mannheimerinnen und
Mannheimer überdurchschnittlich engagiert
die Möglichkeiten nutzen, sich in demokrati-
schen und transparenten Prozessen an der
Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen“, heißt
es in der Vorlage. Die Zielgruppe der Ange-
bote sind vor allem Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene. Die Angebote richten
sich sowohl an Mitglieder von Jugendorgani-
sationen als auch an die interessierte Öffent-
lichkeit. |ps

Aus alt mach neu
Laut Unicef haben neun Prozent der Kinder
und Jugendlichen in Deutschland keinen Zu-
gang zu einem Computer und dem Internet.
Auch in Mannheim fehlen hunderten Schüle-
rinnen und Schülern ein Laptop, um am digi-
talen Unterricht teilzunehmen. Daher rief
die Klimaschutzagentur Mannheim im Rah-
men der diesjährigen Earth Hour am 27. März
Bürgerinnen und Bürger sowie Unterneh-
men auf, aussortierte Laptops zu spenden.
Ausgestattet mit einem neuen Betriebssys-
tem wurden die ersten Laptops am 20. April
an die erste Schule übergeben. Stellvertre-
tend für die Schülerschaft nahm der Schullei-
ter der Integrierten Gesamtschule Mann-
heim Herzogenried (IGMH), Rainer Bade, die
Geräte entgegen. Insgesamt erhalten sieben

weitere Schulen im gesamten Stadtgebiet
Laptops zur Weitergabe an Kinder und Ju-
gendliche.

Im Rahmen der Laptop-Sammelaktion hat
die Klimaschutzagentur über 100 Laptop-
Spenden aus der Bevölkerung sowie von
Mannheimer Unternehmen erhalten und be-
dankt sich bei allen Spendenden. Da der
Bedarf an Laptops an den Mannheimer Schu-
len weit höher ist, wird die Sammlung weiter-
geführt. So ist es auch zukünftig möglich,
aussortierte Laptops in der Klimaschutz-
agentur Mannheim in D 2, 5-8 abzugeben.
Bevor ein Gerät abgegeben wird, bittet die
Klimaschutzagentur um eine kurze Kontakt-
aufnahme per E-Mail an info@klima-ma.de
oder telefonisch unter 0621/86248410. |ps

Laptops der Sammelaktion an Schulen übergebenMessungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 3.,
bis Freitag, 7. Mai, in folgenden Straßen Ge-
schwindigkeitskontrollen durch:

Casterfeldstraße - Feldbergstraße - Gus-
tav-Seitz-Straße - Industriestraße - Krefelder
Straße - Neckarauer Straße - Seckenheimer
Landstraße - Untermühlaustraße

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche
Messstellen sind aus aktuellem Anlass mög-
lich. |ps

DigitaleLesung:
GlücksorteinMannheim

In Mannheim zu leben, bedeutet dem Glück
ganz nahe zu sein – findet jedenfalls die
Mannheimer Autorin Nina Badelt. Gemein-
sam mit der Stadtbibliothek Mannheim lädt
sie am Mittwoch, 5. Mai, ab 19 Uhr zu einem
virtuellen Abend der Entdeckungen ein. In
der digitalen Lesung wird sie einige ihrer per-
sönlichen Glücksorte in Mannheim aus ih-
rem gleichnamigen Buch vorstellen. Die Teil-
nahme ist kostenlos, die Teilnehmendenzahl
begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an
stadtbibliothek.zentralbibliothek@mann-
heim.de ist erforderlich. Die digitale Veran-
staltung findet über „Cisco Webex Mee-
tings“ statt. Die Zugangsdaten werden nach
der Anmeldung per E-Mail verschickt. |ps

MärchenausallerWeltmit
musikalischerUmrahmung

„Märchenmuhme Hannah“ (Hannah Annet-
te Ehleben) erzählt Märchen aus aller Welt
für Kinder und Erwachsene. Am Freitag, 7.
Mai, nimmt sie ihre Zuhörenden ab 17.30 Uhr
mit in die Geschichten hinein und lässt dabei
eigene Fantasien lebendig werden. Begleitet
wird dieses Erleben durch die musikalische
Umrahmung und Untermalung von „Fiedel-
fee Sophie“ (Sophie Vardigans, Geige) und
„Klangkauz Manu“ (Manuel Stegmüller, Gi-
tarre). Die Veranstaltung ist kostenlos und
findet über das Webkonferenztool Webex
statt. Eine Anmeldung per E-Mail an stadtbi-
bliothek.musikbibliothek@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621/293-8900 ist er-
forderlich. |ps

Auftaktveranstaltungzum
MasterplanMobilität2035

Die Stadt Mannheim erarbeitet ihr Konzept
für die Zukunft der Mobilität: Gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürgern soll eine
Strategie zur Gestaltung der Mobilität und
des Verkehrs für die kommenden 15 bis 20
Jahre entwickelt werden. Startschuss der
Bürgerbeteiligung ist eine öffentliche Auf-
taktveranstaltung am Donnerstag, 6. Mai, ab
18 Uhr, bei welcher der geplante Prozess vor-
gestellt werden soll. Die Teilnehmenden
werden darüber hinaus die Möglichkeit be-
kommen, Anmerkungen zu den ersten Ana-
lysen der beauftragten Fachgutachterinnen
und -gutachter sowie zu den verkehrlichen
Zielen der Stadt zu geben. Coronabedingt
findet die Veranstaltung virtuell statt. Wei-
tere Informationen sowie der Zugangslink
sind unter www.mannheim-gemeinsam-ge-
stalten.de/masterplan zu finden. |ps
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Gemeinsame Stadtteilentwicklung

Durch die Reorganisation der Sportstätten
im Stadtteil Seckenheim steht die bisher zu
Sportzwecken genutzte Otto-Bauder-Anla-
ge für eine anderweitige städtebauliche Ent-
wicklung zur Verfügung. Der SV 98/07 Se-
ckenheim wird das Areal zum Ende des Jah-
res an die Stadt Mannheim zurückgeben. Im
Gegenzug wurde dem Verein schon jetzt die
Bezirkssportanlage Seckenheim als Pachtge-
lände überlassen.

Ziel der städtebaulichen Entwicklung ist
es, neues Wohnen im Innenbereich zu schaf-
fen, das sich in die umgebende Bebauung
sensibel einfügt. Im Sinne eines klimaresili-
enten Städtebaus soll der Fokus hierbei nicht
auf einer maximalen Flächenausnutzung lie-
gen, sondern auf einer nachhaltigen und kli-
magerechten Stadtentwicklung, die zusätzli-
chen Wohnraum mit dem Schutz von
Mensch, Natur und Landschaft vereinbart.

Das beste Planungskonzept soll durch ei-
nen städtebaulichen Wettbewerb gefunden
werden. Um die Bürgerschaft möglichst
frühzeitig am Planungsprozess zu beteiligen,
findet im Rahmen der Erarbeitung der Wett-
bewerbsauslobung am Dienstag, 4. Mai, ab

Areal der Otto-Bauder-Anlage: virtuelle Beteiligungsveranstaltung am 4. Mai

18.30 Uhr eine erste virtuelle Beteiligungs-
veranstaltung statt. Hierbei informiert der
Fachbereich Geoinformation und Stadtpla-
nung über die kommenden Planungsschritte,
insbesondere über die Eckpunkte des städte-
baulichen Wettbewerbs. Zudem können An-
regungen aus der Bürgerschaft zu den Auslo-
bungsinhalten gesammelt werden.

Die Stadt Mannheim lädt alle Bürgerinnen
und Bürger des Stadtteils Seckenheim sowie
sonstige an der Planung Interessierten zur

Beteiligungsveranstaltung ein. Informatio-
nen zur Teilnahme sowie der Zugangslink
werden auf dem Beteiligungsportal der
Stadt Mannheim unter www.mannheim-ge-
meinsam-gestalten.de/otto-bauder-anlage
veröffentlicht. Unter diesem Link können zu-
sätzlich zur Beteiligungsveranstaltung die
Eckpunkte eingesehen werden. Vom 5. bis
zum 9. Mai besteht im Nachgang zur Veran-
staltung die Möglichkeit, Anregungen und
Kommentare abzugeben. |ps

Optimierung für
Radfahrerinnen und Radfahrer

Der Luisenring gilt mit einer Verkehrsbelas-
tung von bis zu 66.000 Fahrzeugen täglich
als eine der meistbefahrenen Straßen in
Mannheim. Umso wichtiger ist es, dass die
Querverbindung auch für Radfahrerinnen
und Radfahrer sicher genutzt werden kann.
Das ist schon bald möglich: Mittels einer so-
genannten Protected Bike Lane kann die be-
reits bestehende Radverbindung ab dem
Kurpfalzkreisel bis zur Jungbuschstraße ver-
längert und damit ein wichtiger Teil-Lü-
ckenschluss am Luisenring erzielt werden.
Dies hat der Ausschuss für Umwelt und
Technik in seiner letzten Sitzung entschie-
den.

„Mit der Protected Bike Lane können wir
eine sichere Radverkehrsführung ermögli-
chen – und zwar nicht nur als temporäre
Pop-up-Alternative, sondern als dauerhafte
Verbesserung für Radfahrer. Ich bin froh,
dass wir an dieser verkehrsplanerisch her-
ausfordernden Stelle eine Lösung gefunden
haben, die relativ schnell umgesetzt werden
kann“, so der für die Verkehrsplanung zu-

Protected Bike Lane als Teil-Lückenschluss am Luisenring
ständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Der neue Radweg soll auf einer Strecke
von rund 75 Metern zwischen Seilerstraße
und Dalbergstraße auf der rechten von vier
Fahrspuren errichtet werden, die aktuell
zum Parken und als verlängerte Abbieger-
spur in den Jungbusch genutzt wird. Hierbei
wird die Spur mittels einer mindestens 85
Zentimeter breiten, baulichen Barriere vom
fließenden Verkehr getrennt, der Radstrei-
fen selbst anschließend farblich hervorge-
hoben. Da Markierungsanpassungen not-
wendig sind, die hinterher nicht mehr zu se-
hen sein sollen, wird im Zuge dessen auf al-
len Fahrspuren in dem Bereich die Fahr-
bahndecke erneuert. Die Kosten hierfür be-
laufen sich insgesamt auf rund 700.000 Eu-
ro. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung
können die Arbeiten nur zu verkehrsarmen
Zeiten oder sonntags durchgeführt werden.
Die Umsetzung soll ab Mitte 2022 erfolgen.
Die Fortführung des Lückenschlusses bis
zur Hochstraße Nord ist weiterhin nicht vor
2024 vorgesehen. |ps

Heimische Bäume als nachhaltige Investition in die Zukunft

Bäume sind das Grundgerüst vieler Lebens-
räume, sie nehmen die Menschen in ihren
Bann durch ihre beeindruckende Größe, ihr
Alter, ihre markante Erscheinung. Für die
heimische Tierwelt sind sie überlebenswich-
tig als Lebensraum und Nahrungsquelle. Der
Internationale Tag des Baumes, der auch in
diesem Jahr am 24. April begangen wird,
macht auf die vielfältigen Funktionen der
Bäume und ihren Nutzen für Mensch und
Umwelt aufmerksam.

Die Bäume leiden seit vielen Jahren unter
den Umweltbedingungen. Die Probleme der
Stadtbäume mehren sich, da das innerstädti-
sche Klima sich immer mehr aufheizt und

Am 25.04.2021 war Tag des Baumes
sich gleichzeitig die Versickerungsflächen
verringern. Die Baumausfälle steigen drama-
tisch in den letzten Jahren. Doch auch im
Mannheimer Stadtwald nehmen die Tro-
ckenschäden gewaltig zu. Was ist zu tun? Es
gibt keine Patentrezepte. Die GRÜNE Ge-
meinderatsfraktion setzt sich dafür ein,
heimische Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen
wo immer es der Standort zulässt. Ob am
Straßenrand, im Park oder im Wald, es gibt
genug Möglichkeiten an den Standort ange-
passt auf heimische Arten zu setzen und da-
mit einen wichtigen Beitrag zur Förderung
der Artenvielfalt zu leisten. Auf die beiden
heimischen Eichenarten Stieleiche und Trau-
beneiche sind beispielsweise mehrere hun-
dert Tierarten spezialisiert, also ausschließ-
lich oder sehr stark von der Baumart abhän-
gig. Aus unserer Sicht hätte es fatale Folgen
für die Artenvielfalt, wenn aufgrund des Kli-

mawandels nun vorschnell vermehrt fremd-
ländische Baumarten gepflanzt werden, von
denen nur sehr wenige Tiere profitieren. Ge-
rade weil in den landwirtschaftlich genutzten
Freiflächen die Artenvielfalt so dramatisch
zurückgeht, ist die Verantwortung der Städ-
te gestiegen, einen Beitrag zur Stabilisierung
der Artenvielfalt zu leisten. Dabei hat die
Entscheidung für heimischen Bäume eine
ungemein wichtige Funktion, weil sie einer-
seits die nötige Nahrung und Lebensraum
bieten und andererseits die Pflanzung der
Bäume aufgrund ihrer Langlebigkeit eine In-
vestition in die Zukunft sind.

Es geht weniger um die Vielfalt der Baum-
arten, sondern mehr um die Vielfalt der da-
mit verbundenen Tierarten. Wir sehen uns in
der Verantwortung, für die nachfolgenden
Generationen die Vielfalt des Lebens zu be-
wahren und Umweltbedingungen zu verbes-

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE
sern. In der Pflanzung von heimischen Bäu-
men sehen wir eine langfristige Investition,
damit auch unsere Enkel noch die Vielfalt an
Käfern, Schmetterlingen und Wildbienen in
Mannheim bestaunen können.

Gabriele Baier, umweltpolitische Spreche-
rin Bündnis 90/ DIE GRÜNEN im Gemeinde-
rat

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch un-
ter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de.

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Großer Erfolg für die Freie Wähler-ML – Fraktion

In der Sitzung des Gemeinderats am 22. April
2021 hat die Fraktion Freie Wähler - ML vorge-
schlagen, die Leichtbauhalle, die als Ersatz-
spielstätte für das Nationaltheater geplant
ist, im Luisenpark zu errichten. „Man könne
die Baumhainhalle, die energetisch proble-
matisch ist, abbrechen und dort die Ersatz-
spielstätte für das Nationaltheater errichten“,
so die Aussage von Stadtrat Christopher
Probst.

Der Zugang zur Halle soll einen repräsenta-
tiven Eingangsbereich mit Ausrichtung auf
die „Neue Parkmitte“ zwischen Pflanzen-
schauhaus und Kutzerweiher erhalten. Der

Antrag auf Prüfung eines alternativen Standortes für die Leichtbauhalle wird weiterverfolgt

Zugang könnte direkt über den Park, aber
auch über den Gartenschauweg und den Jo-
sef-Bußjäger-Weg erfolgen.

„Dieser Vorschlag hat Charme, hat doch
die Stadtpark Mannheim gGmbH nach Ab-

Fraktion im Gemeinderat
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schluss der Nutzung durch das Nationalthea-
ter die Möglichkeit, die Leichtbauhalle zu
übernehmen und als Ersatz für die Baumhain-
halle weiter zu nutzen. Darüber hinaus stün-
den die Parkplätze auf dem Oktoberfestplatz,

auch im Hinblick auf die BUGA im Jahr 2023
uneingeschränkt zur Verfügung. Die wäre si-
cherlich ein weiterer Vorteil dieser Lösung“,
so Stadträtin Christiane Fuchs.

Der Fraktionsvorsitzende Prof. Dr. Achim
Weizel ergänzt, dass der Besuch einer Oper
während der BUGA im Luisenpark mit stim-
mungsvollem Ambiente sicher eine hervorra-
gende Attraktivitätssteigerung und ein Al-
leinstellungsmerkmal ist. „Dies macht be-
stimmt auch aus dem einen oder anderen Ta-
gestouristen einen Übernachtungsgast für
Mannheim“, so seine Meinung.

Holger Schmid, stellvertretender Vorsit-
zender der Fraktion fasst nochmal zusam-
men: „Abbruch Baumhainhalle, Errichtung
der Halle auf der freiwerdenden Fläche mit ei-
nem repräsentativen Eingangsbereich in
Richtung ’Neue Parkmitte’ sowie Übernahme

der Leichtbauhalle als Ersatz für die Baum-
hainhalle nach Ende der Nutzung durch NTM
durch die Stadtpark Mannheim gGmbH sind
Punkte, die für alle Seiten mehr Vor- als Nach-
teile haben werden.“

In der Gemeinderatssitzung sagte Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz zu, diesen Vor-
schlag zu prüfen. Dies dürfe jedoch keine zeit-
liche Verzögerung für den Baubeginn der
Leichtbauhalle mit sich bringen.

Von Seiten der Freie Wähler-ML – Fraktion
wurde nochmals betont, dass die Fraktion voll
und ganz hinter dem Interimskonzept des
'Nationaltheaters steht, Intention des An-
trags war, den Standort der Halle auf dem Ok-
toberfestplatz nochmals zu überdenken.

Ihre Meinung interessiert uns. Wir sind für
Sie erreichbar unter der Rufnummer 0621 293-
2502 oder per E-Mail an ML@mannheim.de

Mannheim braucht endlich eine solide Finanzpolitik

Corona-Mehrkosten und sinkende Steuerein-
nahmen belasten den Haushalt der Stadt
Mannheim enorm. Doch auch ohne Pande-
mie nimmt Mannheim seit langem eine Spit-
zenstellung bei der Verschuldung ein. Rech-
nerisch ist jedes Kind, das in Mannheim gebo-
ren wird, bereits über 1770 € verschuldet, mit
Abstand die höchste Pro-Kopf-Verschuldung
Baden-Württembergs – und das, obwohl die
meisten Großprojekte gar nicht im Haushalt
der Stadt auftauchen, sondern in die Tochter-
gesellschaften verschoben wurden, allen vor-
an GBG und MWSP.

Um zumindest am Beispiel unserer städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft GBG mehr
Transparenz zu schaffen, haben wir daher an-
gefragt wie die Finanzverflechtungen aktuell
aussehen. Wieviel Miete zahlt die Stadt an

die GBG und wie viel muss sie in der Zukunft
zahlen? Zu diesen teuren Projekten zählen
z.B. das Technische Rathaus, Flüchtlingsun-
terkünfte, die Strandbadgaststätte bis zu Le-
bensmittelläden. Die GBG muss sich endlich
wieder auf ihre Hauptaufgaben konzentrie-
ren und bezahlbaren Wohnraum in Mann-
heim schaffen!

Prioritäten setzten für Bildung und
Infrastruktur statt Wunschkonzert

Sonderbelastungen der Stadt durch Corona
und andere Großprojekte wie das Sanie-
rungsprogramm des Klinikums, die notwen-
dige Generalsanierung des Theaters und die
nicht notwendige Bundesgartenschau brin-
gen die Stadt bedrohlich nah an ihre finanzi-
ellen Grenzen. Und dennoch denkt die Mehr-
heit im Gemeinderat nicht im Entferntesten
daran Ausgaben zu begrenzen. Im Gegenteil,
es werden weiter nice-to-have Projekte auf
den Weg gebracht während Baukosten durch
Zusatzwünsche durch die Decke gehen. So

kostet das neue Technische Rathaus, be-
schlossen mit einer Obergrenze von 64 Mio
letztendlich rund 100 Mio. Euro, die Kosten
für die Ersatzspielstätten für die Bauzeit am
Theater haben sich auf 31 Mio Euro verdop-

Fraktion im Gemeinderat

FDP / MFM

pelt und 2,5 km Radschnellweg durch die Feu-
denheimer Au kosten 6,5 Mio. Euro. Kaum ein
Bauvorhaben hält die vorgegebenen Kosten
ein. Obwohl hochbezahltes Personal in den
Führungsebenen ausgebaut wird, steigen die

Kosten für externe Büros, Gutachter und teu-
re Berater stetig.

Wir fordern die Verwaltung und die Kolle-
ginnen und Kollegen im Gemeinderat auf,
nicht mehr auszugeben, als die Stadt ein-
nimmt. Stattdessen muss mittelfristig die
enorme Pro-Kopf-Verschuldung runter.
Wunschprojekte müssen hintenangestellt
werden, solange die Stadt nicht in der Lage
ist, die Pflichtaufgaben ausreichend zu finan-
zieren. Wir kämpfen dafür, dass Bildung und
Infrastruktur, vor allem Digitalisierung und
die Sanierung von Straßen, Brücken und Ge-
bäuden, Vorrang erhalten.

Chancen der
jungen Generation wahren

Die FDP / MfM-Fraktion fordert deshalb, end-
lich zu einer nachhaltigen, soliden Haushalts-
politik zurückzukehren. Nur so können wir
der nächsten Generation finanziellen Hand-
lungsspielraum sichern. Denn auf Schulden-
bergen können Kinder nicht spielen.

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Schrägluftbild der Otto-Bauder-Anlage FOTO: STADT MANNHEIM

Gabriele Baier, umweltpolitische Spre-
cherin Bündnis 90/ DIE GRÜNEN im Ge-
meinderat

Fraktion Freie Wähler - Mannheimer Liste

Fraktion FDP / MfM
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Universität Mannheim ist Spitze!

„Auf jedem Ortseingangsschild unserer Stadt
steht „Universitätsstadt Mannheim“. Wir sind
sehr stolz auf unsere Universität und deren ak-
tuellen Erfolge“, erklärt der hochschulpoliti-
sche Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion
Prof. Dr. Egon Jüttner.

Beste Rankingwerte
„Die Universität Mannheim bietet erstklassige
Bachelor-, Master- und Promotionsprogram-
me. Zahlreiche Hochschulrankings bestätigen
die hohe Qualität des Studienangebots. Die
Disziplinen BWL, VWL, Psychologie, Soziolo-
gie, Politikwissenschaft, Romanistik, Ge-
schichte, Anglistik, Germanistik und Wirt-
schaftsinformatik belegen regelmäßig Spit-
zenpositionen in nationalen und internationa-
len Vergleichen“, freut Prof. Dr. Egon Jüttner
mit der Universität und den Studierenden.

CDU-Gemeinderatsfraktion gratuliert der Universität Mannheim zu Bestnoten bei internationalen Hochschulvergleichen
Beim aktuellen CHE-Hochschulranking (Cent-
rum für Hochschulentwicklung) für Master-
studiengänge liegt der Mannheimer BWL-
Maste in allen acht Kategorien in der Spitzen-
gruppe und erhielt damit bundesweit die
meisten Topbewertungen. Auch in Psycholo-
gie und Anglistik sowie in Politikwissenschaft
ist die Uni Mannheim bei der CHE-Studie bun-
desweit spitze. In der gesamtuniversitären Be-
wertung des Times Higher Education (THE)
World University Ranking 2021 erreicht die
Universität Mannheim in den Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften jeweils den ersten
Platz unter den deutschen Universitäten.
Weltweit platziert sie sich unter den Top-10-
Prozent der besten Universitäten.

Talente am Standort Mannheim halten
Mannheim ist für Studierende sehr attraktiv,
was Studierendenbefragungen immer wieder
bestätigen. In jedem Semester gibt es bis zu
fünfmal mehr Bewerber, als es Studienplätze
gibt. „Wichtig ist, dass wir die jungen Talente
und Nachwuchskräfte auch nach ihrem Studi-
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CDU
um in der Stadt und bei den Mannheimer Un-
ternehmen halten. Deshalb ist die Zusammen-
arbeit der Wirtschaftsförderung mit der Uni-
versität bei unterschiedlichen Projekten sehr
zu loben“, meint Jüttner

Universität braucht
Raum zum wachsen

„Durch diesen Erfolg muss die Universität
auch wachsen. Und das nicht nur im wissen-
schaftlichen, sondern auch im baulichen Be-
reich“, erklärt Jüttner. 2017 wurde das Studien-
zentrum der Mannheim Business School im
Ehrenhof West eingeweiht. In B6 wurde ein
Neubau für GESIS Leibniz Institut für Sprach-
wissenschaften errichtet. Bisher war das Insti-
tut auf elf Gebäude in der gesamten Innen-
stadt verstreut. Zudem plant die Universität
weitere Neubauten in A5 und entlang der Bis-
marckstraße am Friedrichspark. Da die Univer-
sität bei der Planung behutsam vorgeht und
ökologische und landschaftsplanerische Vor-
gaben beachtet, unterstützt die CDU-Gemein-
deratsfraktion auch dieses wichtige Projekt.

Preiswert wohnen auf dem Pfalzplatz

Die Fraktion LI.PAR.Tie. setzt sich dafür ein,
dass die große betonierte Fläche auf dem
Pfalzplatzbunker nicht nur mit einer Kita,
sondern auch teilweise mit Wohnhäusern
bebaut wird. Der Wohnraum sollte im preis-
werten Segment, am besten als öffentlich
geförderte Sozialwohnungen, durch die
GBG errichtet werden.

Großer Bedarf
an bezahlbarem Wohnraum

Der Stadtteil Lindenhof benötigt dringend
mehr preiswerten Wohnraum. Zwar sind im
Glücksteinquartier eine ganze Reihe neuer
Wohnungen entstanden, diese liegen aber
allesamt im gehobenen Preissegment. Da-
durch ist es für untere und mittlere Einkom-

Die Fraktion LI.PAR.Tie. setzt sich für Sozialwohnungen auf dem Pfalzplatzbunker ein

mensschichten, beispielsweise junge Famili-
en, kaum möglich, eine für sie bezahlbare
Wohnung auf dem Lindenhof zu finden.

Der Bedarf an preiswertem Wohnraum ist
in ganz Mannheim sehr groß. Neben der
Quote von 30 Prozent preiswerter Wohnun-
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gen in Neubauten, die wir erhöhen wollen,
muss die städtische GBG mehr preiswerten
Wohnraum im Bereich unter 8 Euro/m²
schaffen. Außerdem muss der Entwicklung
zu immer weniger Sozialwohnungen auf-
grund auslaufender Preisbindungen gegen-
gesteuert werden.

Ökologisch
sinnvoller Gemeinderatsbeschluss

Die Bebauung mit Wohnhäusern auf dem
Bunker im nördlichen Teil des Pfalzplatzes
entspricht auch einem Gemeinderatsbe-
schluss von 2019. Die Bebauung nur mit
einer Kita, verbunden mit einem Teilabriss
oder einer Sanierung des Bunkers, verur-
sacht auch unverhältnismäßig hohe Kosten.
Wir wollen allerdings nicht die gesamte Bun-
kerfläche bebaut haben, sondern nur teil-
weise den Randbereich.

Auch ökologisch macht eine Teilbebau-
ung auf der Betonfläche der Bunkerdecke

Sinn. Eine Überbauung unversiegelter Frei-
flächen ist dabei nicht notwendig. Der
Schattenwurf der Häuser kann die übermä-
ßige Aufheizung der Betonfläche auf dem
Bunker und damit die Wärmestrahlung am
Abend deutlich reduzieren. Dadurch würden
die Wohnhäuser auch zu einem besseren
Stadtklima beitragen. Die PKW-Stellplätze
der neuen Wohnungen könnten möglicher-
weise im Bunker als Tiefgarage unterge-
bracht werden, sofern dies in einem vernünf-
tigen Kostenrahmen möglich sein sollte.

Der genaue Antragstext findet sich auf
unserer Internetseite www.lipartie.de

Fraktion LI.PAR.Tie.
(DIE LINKE, Die PARTEI, Tierschutzpartei)
Rathaus E 5, 68159 Mannheim
1. OG, Zimmer 127
Tel. (0621) 293 9585
info@lipartie.de
www.lipartie.de

Ehrenamtliches Engagement stärken – Vereine unterstützen

Die Mannheimer Vereine tragen einen we-
sentlichen Teil zum Zusammenhalt unserer
Stadtgesellschaft bei: Sie bieten Kindern, Er-
wachsenen und älteren Menschen Angebote
für Sport, Kultur und vieles mehr. Nach über
einem Jahr Pandemie ist es umso wichtiger,
alles dafür zu tun, um die Vielfalt der Vereine
in Mannheim zu erhalten. In einem Antrag
haben wir die Stadt Mannheim aufgefordert,
ehrenamtlich geführte Vereine über einen
Hilfsfonds in Höhe von 100.000 Euro gezielt
zu unterstützen.

Durch den Hilfsfonds sollen beispielswei-
se Mietreduzierungen, Rasenplatzertüchti-

Umfrage teilen, Vielfalt erhalten: www.spdmannheim.de/umfrage_vereine
gungen, Kosten für Beratertätigkeiten durch
Steuerberater zur Erlangung von Überbrü-
ckungs- und Wirtschaftshilfen von Land und
Bund oder die Unterstützung der Durchfüh-
rung von hybriden Jahreshauptversammlun-
gen getragen werden. Der Antrag wird zwar
nicht umgesetzt, die Verwaltung hat aber zu-
gesagt, dort wo es notwendig ist zu unter-
stützen.

Erreichen die Hilfsprogramme
der Stadt alle Vereine?

Um die Vereinsarbeit in Mannheim zu si-
chern, stehen seit Beginn der Pandemie
Hilfsprogramme der Stadt Mannheim, aber
auch von Land und Bund zur Verfügung. Die
Verwaltung hat zugesichert, dass dadurch
bereits alle Mannheimer Vereine Hilfsange-
bote nutzen können.

Fraktion im Gemeinderat

SPD
Aber wissen alle Vereine von diesen Pro-

grammen, nutzen sie diese und ist die finan-
zielle Unterstützung ausreichend, um den
Verein am Laufen zu halten? Wie sind die
Vereine grundsätzlich seit der Pandemie auf-
gestellt? Haben Sie bereits einen hohen Mit-
gliederschwund zu verzeichnen? Um einen
konkreten Überblick über die aktuelle Situa-
tion der Vereine zu erhalten, starten wir ge-
meinsam mit dem Sportkreis Mannheim als
Kooperationspartner eine Online-Umfrage.

Umfrage unterstützen -
Vielfalt der Vereine sichern

Mit vielen Vereinen stehen wir bereits in
Kontakt und haben uns über Online-Mee-
tings darüber ausgetauscht, in welcher Si-
tuation sie derzeit sind. Natürlich wollen wir
möglichst alle Vereine in Mannheim errei-

chen, um bei Bedarf Hilfsprogramme der
Stadt zu vermitteln. Sie sind Teil eines Ver-
eins oder kennen einen Verein, der dringend
Unterstützung benötigt?
Was können Sie tun? Nehmen Sie als Ver-
ein bis zum 14. Mai an unserer Umfrage
teil oder leiten sie an Vereine, die sie ken-
nen, weiter. Gerne können Sie sich bei
Rückfragen auch an uns wenden, telefo-
nisch: 0621 / 293 2091 oder per Mail:
spd@mannheim.de. Die Umfrage finden
Sie unter: www.spdmannheim.de/umfra-
ge_vereine.

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung
am Donnerstag, den 06.05.2021 um 16:00 Uhr

- per Videokonferenz-
Die Sitzung wird per Livestream in den Raum Swansea, Stadthaus N 1, übertragen.

Aufgrund begrenzter Kapazitäten bitten wir um Anmeldung unter 15ratsangelegenheiten@mann-
heim.de

Tagesordnung:
1 Ergebnisse der Mannheimer Sicherheitsbefragung 2020

und
Zusammenhalten: Regelmäßige Erfolgskontrolle von Präventivmaßnahmen
Antrag der SPD

2 Neufassung der Satzung der Gemeindefeuerwehr der Stadt Mannheim (Feuerwehrsatzung)
und Erlass der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr (Feuerwehr- Entschädigungssatzung)

3 Abschlepprichtlinie und Aufklärungskampagne
Antrag der GRÜNEN
und
Verwaltungsrichtlinien fürs Abschleppen
Antrag der LI.PAR.Tie.

4 Zusammenhalten: Zeitgemäße Unterbringung im Tierheim Mannheim
Antrag der SPD

5 Feuerwerke einschränken - Beantwortung der Fragen aus den Anträgen
6 Auskunft über IT Sicherheitsstruktur

Anfrage
7 Kontrolle von Verordnungen und Verfügungen

Antrag der FDP / MfM
8 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache

9 Anfragen
10 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Bekanntgabe gemäß Infektionsschutzgesetz
Die Stadt Mannheim gibt nach § 28b Absatz 1 bis 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) am 23.04.2021
bekannt:
1. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt für den Stadtkreis Mannheim seit 11.03.2021 ununterbrochen bei
mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner und damit gelten die
Rechtswirkungen des § 28b Abs. 1 IfSG ab Samstag, 24.04.2021.

2. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt für den Stadtkreis Mannheim seit 14.04.2021 ununterbrochen
bei mehr als 150 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner und damit gelten die
Rechtswirkungen des § 28b Abs. 1 Nr. 4b IfSG ab Samstag, 24.04.2021.

3. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt für den Stadtkreis Mannheim seit 15.04.2021 ununterbrochen
bei mehr als 165 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner und damit gelten die
Rechtswirkungen des § 28b Abs. 3 IfSG ab Samstag, 24.04.2021.

Nach § 28b Abs. 1 Satz 2 IfSG veröffentlicht das Robert Koch-Institut im Internet unter
https://www.rki.de/inzidenzen für alle Landkreise und kreisfreien Städte fortlaufend die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz der letzten 14 aufeinander folgenden Tage. § 28b Abs. 1 bis 3 IfSG legt der Stadt Mann-
heim bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100, 150 und/oder 165 Neuinfektionen je 100.000
Einwohner auf, in geeigneter Weise die Tage bekannt zu machen, ab dem die jeweiligen Maßnah-
men nach § 28b IfSG gelten. Die Bekanntmachung erfolgt nach § 28b Abs. 1 Satz 4 unverzüglich,
nachdem aufgrund der Veröffentlichung nach § 28b Abs. 1 Satz 2 IfSG erkennbar wurde, dass die
Voraussetzungen eingetreten sind.

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Prof. Dr. Egon Jüttner gratuliert der Universität Mannheim zu ihren großartigen Erfol-
gen und wünscht ihr auch weiterhin eine erfolgreiche Entwicklung. FOTO: TOBIAS KOCH

FOTO: STADT MANNHEIM

Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle
und sportpolitische Sprecherin Andrea
Safferling der SPD im Mannheimer Ge-
meinderat.
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Die Stadt Mannheim erlässt als zuständiges Gesundheitsamt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. 28a
Abs. 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 3 Absatz 1, 20 Absatz 1 der Verordnung der
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO), § 1 Absatz 6a der Verordnung des Sozialministeriums
über die Zuständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes (LVwVfG) jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen für das Gebiet der Stadt Mann-
heim nachstehende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g

1. Über § 3 Absatz 1 CoronaVO hinausgehend
wird die Pflicht zum Tragen einer medizini-
schen Gesichtsmaske, die die Anforderun-
gen der Norm DIN EN 14683:2019-10 oder
eines vergleichbaren Standards erfüllt, oder
einer Atemschutzmaske, die die Anforderun-
gen der Standards FFP2, KN95, N95 oder ei-
nes vergleichbaren Standards erfüllt (Mas-
kenpflicht), nach den folgenden Maßgaben
angeordnet:

(1) Im Stadtgebiet Mannheim gilt für den
Fußgängerverkehr die Maskenpflicht mon-
tags bis samstags von 9:00 bis 22:00 Uhr so-
wie sonn- und feiertags von 10:00 bis 22:00
Uhr im Bereich der öffentlichen Straße in den
Planken einschließlich des Plankenkopfes,
auf dem Paradeplatz, der Breiten Straße,
dem verkehrsberuhigten Bereich G 2 / H 2,
auf dem Marktplatz, der Kunststraße, auf den
Kapuzinerplanken, der Fressgasse, auf dem
Münzplatz, der Marktstraße, der Straße zwi-
schen E 2 / E 3 (verlängerte Planken) bis K 2 /
K 3, der Erbprinzenstraße, den Gehwegen
des Kaiserrings zwischen Planken und Willy-
Brandt-Platz, im gesamten Bereich der Fuß-
gängerzone am Hauptbahnhof inklusive der
Fahrradabstellplätze und dem Taxiplatz, auf
der Fußgängerquerung zwischen Wasser-
turm und Planken sowie im Pausen-Aufent-
haltsbereich für Schüler an der Werner-von-
Siemens-Schule und Carl-Benz-Schule. Der
räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus
dem angehängten Lageplan Maskenpflicht.

(2) Die Maskenpflicht für den Fußgängerver-
kehr im öffentlichen Raum gilt darüber hinaus samstags, sonn- und feiertags von 10:00 bis 22:00
Uhr in den folgenden Bereichen:Wasserturm/Friedrichsplatzanlage, Quartiersplatz Jungbusch,
Uferpromenade Jungbusch, Neumarkt, Alter Messplatz, Rheinpromenade und Strandbad. Der
räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan Maskenpflicht. Bei nach
der CoronaVO erlaubter sportlicher Betätigung besteht eine Ausnahme von der Maskenpflicht,
wenn ein Mindestabstand von 2 m zu anderen Personen sicher eingehalten werden kann.

(3) Im gesamten Stadtgebiet besteht im öffentlichen Raum die Maskenpflicht in Warteschlan-
gen vor Gaststätten, Cafés, Eisdielen, sonstigen Verkaufsstellen, Poststellen, Abholdiensten,
Ausgabestellen der Tafeln, Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sowie Verwaltungsge-
bäuden.

(4) Im Umkreis von 50 Metern um Schulen im öffentlichen Raum gilt die Maskenpflicht für
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern sowie sonstige Personen über 14 Jahren, die Kinder zu
Schule bringen oder von dort abholen, außerhalb der Schulferien montags bis freitags von 7.30
bis 18.00 Uhr.

(5) Über § 3 Abs. 2 Nr. 10 CoronaVO hinausgehend gilt in Kindertageseinrichtungen, Horten
sowie Schulkindergärten für pädagogisches Personal und Zusatzkräfte die Maskenpflicht auch
dann, während diese ausschließlich mit den Kindern Kontakt haben. Zudem gilt in Horten wäh-
rend der Betreuungszeit die Maskenpflicht für schulpflichtige Kinder.

(6) Im Umkreis von 50 Metern um Kindertageseinrichtungen im öffentlichen Raum gilt die
Maskenpflicht für Erzieher*innen und Eltern sowie sonstige Personen über 14 Jahren, die Kin-
der zur Einrichtung bringen oder von dort abholen, außerhalb der Schließungszeiten montags
bis freitags von 7.00 bis 18.00 Uhr.

(7) Auf öffentlichen Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet gilt die Maskenpflicht für Begleit-
personen ab 14 Jahren.

(8) Ausnahmen:
Für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr gilt eine Ausnahme von der Maskenpflicht.
Das gleiche gilt für Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine
Atemschutzmaske tragen können und gehörlose und schwerhörige Personen, die mit diesen
kommunizieren sowie ihre Begleitpersonen. Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gilt ferner,
wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist.
In den in Abs. 1, 2, 4, 6 und 7 genannten Einrichtungen und Bereichen gilt eine Ausnahme von
der Maskenpflicht, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu anderen Personen sicher eingehalten
werden kann.
Eine Ausnahme von der in Abs. 5 geregelten Maskenpflicht besteht darüber hinaus am Platz
oder bei Verrichtung der Tätigkeit, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen si-
cher eingehalten werden kann; dies gilt nicht, wenn gleichzeitig Publikumsverkehr besteht. Fer-
ner gilt in den in Abs. 5 genannten Einrichtungen im Einzelfall eine Ausnahme von der Masken-
pflicht, wenn dies situativ in der Arbeit mit dem Kind notwendig ist.
Zudem besteht in den in Absätzen 1, 2, 4, 5, 6 und 7 geregelten Bereichen eine Ausnahme zum
Konsum von Lebensmitteln, jedoch nur bei gleichzeitiger Einhaltung des Mindestabstands von
1,5 m zu weiteren Personen. Eine gesonderte Ausnahme von der Maskenpflicht zum Rauchen
besteht in keinem der in Absätzen 1 bis 7 geregelten Bereiche.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

2. AlsVerkehrs- und Begeg-
nungsflächen nach § 20
Abs. 9 CoronaVO, auf de-
nen der Ausschank und
Konsum von Alkohol ver-
boten ist, werden die fol-
genden Straßen und
Plätze festgelegt: Para-
deplatz, Marktplatz,
Planken, Plankenkopf
O7/P7, Kunststraße, Ka-
puzinerplanken, Fress-
gasse, Münzplatz, Breite
Straße, Wasserturman-
lage, Lauergarten, Sci-
piogarten, Willy-Brandt-
Platz, Haltestelle Tatter-
sall, Quartiersplatz Jung-
busch, Uferpromenade
Jungbusch, Alter Mess-
platz, Freifläche „Alter“
und Neumarkt. Der räum-
liche Geltungsbereich er-

gibt sich aus dem angehängten Lageplan Alkoholverbot.

3. Diese Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim zur Masken-
pflicht vom 30.03.2021. Letztere wird hiermit aufgehoben.

4. Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 23.05.2021 befristet.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Stadt Mannheim über öffent-

liche Bekanntmachungen am Tag der Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Mannheim als
bekannt gemacht. Sie gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben und ist somit
ab dem 24.04.2021 wirksam.

Der vollständigeText der Allgemeinverfügung mit Begründung kann im Fachbereich Jugendamt und
Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161 Mannheim, zu den üblichen Öffnungszeiten sowie auf der Home-
page der Stadt Mannheim eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R 1, 12, 68161 Mannheim, einzulegen.

Hinweise
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO
auf Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.

Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28
Absatz 1 Satz 1 IfSG zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer
Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Mannheim, den 23.04.2021

Dr. Peter Kurz

Öffentliche Bekanntmachung
Der Bebauungsplan Nr. 31.1.26“Regulierung vonVergnügungsstätten in der Neckarstadt“ in
Mannheim - Neckarstadt-West und Neckarstadt-Ost tritt in Kraft.
Der Gemeinderat hat am 16.03.2021 den Bebauungsplan Nr. 31.1.26 “Regulierung von Vergnü-
gungsstätten in der Neckarstadt“ in Mannheim - Neckarstadt-West und Neckarstadt-Ost als Satzung
beschlossen.

Der Geltungsbereich des
Bebauungsplans ist in
der nachfolgenden Skiz-
ze dargestellt:

Nach § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) tritt
der Bebauungsplan mit
dieser öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Unbeachtlich werden ge-
mäß § 215 Absatz 1
BauGB:
1. eine nach § 214 Ab-

satz 1 Satz 1 Nr. 1 bis
3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort
bezeichneten Verfah-
rens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berück-
sichtigung des § 214
Absatz 2 BauGB be-
achtliche Verletzung

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt
Mannheim unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.
Sollte der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder anderer auf der GemO beruhender Verfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt er ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss vor Ablauf der Jahresfrist beanstan-
det hat

3. oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Mannheim unter
Bezeichnung des Sachverhaltes der die Verletzung begründen soll, schriftlich und fristgerecht
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehendem Satz Nr. 2 oder 3 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Gemäß § 44 Absatz 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte nach
§ 44 Absatz 3 BauGB Entschädigung verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Mannheim beantragt.
Nach § 44 Absatz 4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die oben genannten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Der Bebauungsplan mit der Begründung kann beim Beratungszentrum Bauen und Umwelt,Verwal-
tungsgebäude Collinistraße 1 (Collini-Center), Erdgeschoss, montags bis mittwochs von 8.00 Uhr
bis 12.30 Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr eingesehen werden.
Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist auch unter folgendem Link im Internet möglich:
https://www.gis-mannheim.de

Mannheim, 29.04.2021
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am
22.04.2021 die Satzung über die förmliche
Festlegung des Sanierungsgebietes „Spie-
gelfabrik“ beschlossen.

Auf die geltendenVorschriften des §§ 144 und
145 Baugesetzbuch (BauGB) über genehmi-
gungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgän-
ge wird hingewiesen.

Die Sanierungssatzung mit Lageplan kann
beim Fachbereich Geoinformation und Stadt-
planung, Abt. Stadterneuerung und Wohnen
im Collini Center, Collinistr. 1, Zimmer 205 (2.
OG) eingesehen werden. Mit der Bekanntga-
be wird die Sanierungssatzung rechtsverbind-
lich.

Mannheim, den 29.04.2021
Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister

Benachrichtigung gem. §§ 65 Abs. 2 BNatSchG, 52 Abs. 1 NatSchG BW

Kartierungen vonTieren, Pflanzen und Lebensraumtypen
In unserer Gemeinde werden ab April bis Ende November 2021 Kartierungen von Arten und Le-
bensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie, weiteren Tieren (Vögel, Insekten)
und/oder Pflanzen durchgeführt. Die Kartierungen finden auf wenigen Stichprobenflächen überwie-
gend im Außenbereich unserer Gemeinde statt.
Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW.
Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftenden findet bei
der Erfassung und Auswertung der Kartierungen nicht statt. Es werden auch keine dauerhaften Mar-
kierungen auf der Fläche vorgenommen.

Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden als Beauftragte der LUBW grundsätzlich
erlaubt, Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten

(§ 52 Naturschutzgesetz). Die Kartierenden betreten nur Grünlandflächen und Wald im Außenbe-
reich bzw. nutzen das vorhandeneWegenetz. Die von der LUBW beauftragten Personen haben eine
Kartierbescheinigung, die sie im Gelände mit sich führen.

Die Kartierenden sind in der Regel alleine im Gelände unterwegs, der gebotene Mindestabstand
wird eingehalten. Bei der Kartierung werden in jedem Fall die derzeit geltenden Vorgaben zur Kon-
taktbeschränkung zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus eingehalten.

Mannheim, den 29.04.2021
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 85.24“Stadtteilzentrum Rheinau östlich und westlich der Relaisstra-
ße“ in Mannheim-Rheinau tritt in Kraft
Der Gemeinderat hat am 16.03.2021 den Bebauungsplan Nr. 85.24 “Stadtteilzentrum Rheinau öst-

lich und westlich der Relaisstraße“ in
Mannheim-Rheinau als Satzung be-
schlossen.

Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ist in der nachfolgenden
Skizze dargestellt:

Nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) tritt der Bebauungsplan
mit dieser öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Unbeachtlich werden gemäß § 215
Absatz 1 BauGB:
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1

Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Absatz 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennut-
zungsplans
und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Stadt Mannheim unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

Sollte der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder anderer auf der GemO beruhender Verfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sein, gilt er ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind;
2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss vor Ablauf der Jahresfrist beanstan-
det hat

3. oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Mannheim unter
Bezeichnung des Sachverhaltes der die Verletzung begründen soll, schriftlich und fristgerecht
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehendem Satz Nr. 2 oder 3 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 4 Abs. 4 GemO).
Gemäß § 44 Absatz 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte nach
§ 44 Absatz 3 BauGB Entschädigung verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Mannheim beantragt.
Nach § 44 Absatz 4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die oben genannten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Der Bebauungsplan mit der Begründung kann beim Beratungszentrum Bauen und Umwelt,Verwal-
tungsgebäude Collinistraße 1 (Collini-Center), Erdgeschoss, montags bis mittwochs von 8.00 Uhr
bis 12.30 Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr eingesehen werden.
Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist auch unter folgendem Link im Internet möglich:
https://www.gis-mannheim.de

Mannheim, 29.04.2021
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Mannheim

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 22.04.2021 auf der Grundlage der Straßennamen-
und Hausnummernsatzung der Stadt Mannheim vom 26.06.1979 in der Fassung vom 28.09.1993
die folgenden Benennungen für die öffentlichen Verkehrsflächen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 71.54 „Spinelli Teilbereich Anna-Sammet-Straße Süd„ in Mannheim-Käfertal be-
schlossen:

- Chisinauer Platz
- Leonie-Ossowski-Promenade
- Anneliese-Rothenberger-Straße
- Inge-Borkh-Straße
- Alice-Droller-Straße
- Leni-Neuenschwander-Straße
- Hedwig-Eppstein-Straße
- Geschwister-Grünbaum-Straße
- Saarbrücker Straße (Verlängerung)
-Wachenheimer Straße (Verlängerung)
- Mettlacher Straße (Verlängerung)

Die Zuordnung der Benennungen zu den Verkehrsflächen ist in der Lageskizze festgelegt.

Lageskizze:

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen den Beschluss des Gemeinderats kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Geoinformation
und Stadtplanung, Collinistraße 1, 68161 Mannheim schriftlich oder mündlich zur Niederschrift ein-
zulegen.

Mannheim, den 28.04.2021
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister
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Maskenpflicht Stadt Mannheim Allgemeinverfügung 23.04.2021

Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung
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BAUHAUS Firmenlauf in Mannheim

Mannheim. Auch wenn die
Hoffnungen des Orgateams und
der vielen Firmenlauffans, dass
2021 wieder ein normaleres Jahr
werden würde, sich nicht erfül-
len, bleibt das Team rund um
Geschäftsführer Ralf Nieder-
meier von n plus sport motiviert
an den Planungen und Optimie-
rungen für den diesjährigen
BAUHAUS Firmenlauf in Mann-
heim. Die sechste Auflage findet
auf jeden Fall am Donnerstag,
24. Juni, statt. Interessierte kön-
nen sich bis Montag, 7. Juni, für
die virtuelle Variante unter
www.firmenlauf-mannheim.de
anmelden.

Je nach Infektionsgeschehen
sind auch andere Szenarien
möglich. Steht die Corona-Am-
pel auf orange, findet ein Live-
Laufevent in Mannheim statt. In
geringen Zeitabständen würden
je zwei Läufer starten. Eine Mas-
kenpflicht in bestimmten Berei-
chen und Hygienestationen

Virtueller Lauf findet auf jeden Fall am 24. Juni statt

würden die Abstandsmaßnah-
men ergänzen. Auch eine Test-
strategie wird im Orgateam ge-
prüft und geplant. Im Startbe-
reich sorgt ein DJ für musikali-
sche Motivation und der Fir-
menlauf-Moderator zählt die je-
weiligen Countdowns. Das Rah-
menprogramm entfällt und die
digitalen Programmpunkte blei-
ben bestehen.

Steht die Corona-Ampel auf
gelb, wird der Firmenlauf unter

geringen Einschränkungen
stattfinden. Ein Rahmenpro-
gramm mit Teamständen und
Catering sowie die große Sie-
gerehrung werden umgesetzt.
Bei einer grünen Ampel gäbe es
keine Einschränkungen. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zur Veranstaltung
und der Corona-Ampel gibt es online un-
ter www.firmenlauf-mannheim.de

ANZEIGE ANZEIGE

Adler auf Finalkurs
Eishockey.
Bereits nach
Redaktions-
schluss dieser
Ausgabe hat-
ten die Adler
Mannheim am

Mittwochabend (18.30 Uhr) die
große Chance in der Play-off-
Halbfinalserie gegen die Grizz-
lys Wolfsburg bei den Nieder-
sachsen den zweiten Sieg in der
Serie einzufahren und somit in
die am 2. Mai beginnende Final-
serie um die deutsche Eisho-
ckeymeisterschaft einzuziehen.

Sollte den Adlern am Mitt-
woch kein Sieg in Wolfsburg ge-
lungen sein, dann käme es am
Freitag in der SAP Arena zum
dann alles entscheidenden Spiel
drei der Halbfinalserie. Ein sol-
ches Spiel drei haben die Adler
erst am vergangenen Samstag
für sich entschieden, als sie in
der SAP Arena in einer verrück-
ten Begegnung trotz eines 0:3-
Rückstandes das Spiel gegen die

Straubing Ti-
gers noch in
einen 4:3-Sieg
nach Verlän-
gerung umbie-
gen konnten
und damit den
Traum vom
Meistertitel
am Leben er-
hielten. Die Ti-
teljagd des
Teams von Ad-

Guter Start ins Halbfinale – Huhtala fällt verletzt bis Saisonende aus

ler-Headcoach Pavel Gross ging
schon am Montagabend weiter,
als die Adler die Grizzlys Wolfs-
burg zu Spiel eins der Halbfinal-
serie in der SAP Arena zu Gast
hatten. Dieses Spiel sollte nicht
so nervenaufreibend verlaufen,
wie das vorangegangene dritte
Spiel der Viertelfinalserie und
am Ende holte Pavel Gross mit
den Adlern gegen seinen ehe-
maligen Club aus Niedersachsen
einen 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Erfolg und
damit auch die 1:0-Serienfüh-
rung in der „Best of three“-Halb-

finalserie. In doppelter Überzahl
brachte Andrew Desjardins die
Kurpfälzer mit 1:0 (14.) in Füh-
rung. „Zuerst wusste ich gar
nicht ob es mein Tor oder das
von Markus Eisenschmid ist,
aber es geht ja auch um den
Sieg, der ist wichtig“, kommen-
tierte der in dieser Saison lange
verletzt fehlende Desjardins
sein erstes Saisontor. Ein Son-
derlob sprach Desjardins für Ad-
ler-Torwart Dennis Endras und
dessen Paraden aus. „Wir müs-
sen einfach weiterspielen, gar
nicht so viel denken und Spaß an
der Sache haben. Es ist immer
noch ein Privileg dass wir Eisho-
ckey spielen dürfen, das dürfen
wir nicht vergessen. Wir müssen
hinten gut stehen, auf die Kon-
ter aufpassen und dann wird es
mit Sicherheit wieder ein enges
Spiel“, blickte der so gelobte
Endras nach Spiel eins schon auf
das zweite Spiel am Mittwocha-
bend voraus. Nur einmal konn-
ten die Wolfsburger Dennis

Endras am Montag überwinden,
als Spencer Machachek in Über-
zahl das 1:1 (24.) erzielte. Adler-
Kapitän Ben Smith (36. und 59.)
und der für Tommi Huhtala in
die Aufstellung nachgerückte
Felix Schütz (54.) sorgten an-
schließend dafür, dass die Adler
das Eis als Sieger verließen.

Huhtala musste am Mittwoch
an der Schulter operiert werden
und fällt für die restliche Saison
nun ebenso aus wie schon David
Wolf. Sollte den Adlern bereits
am Mittwoch oder spätestens
am Freitag der zweite Erfolg ge-
gen die Wolfsburger gelingen,
dann stünden die Adler in der Fi-
nalserie, die am 2., 5. und 7. Mai
(falls notwendig) ausgetragen
wird. Der andere Finalteilneh-
mer wird aus der zweiten Halbfi-
nalserie zwischen den Eisbären
Berlin und dem ERC Ingolstadt
kommen, in der die Ingolstädter
am Montag das Auftaktspiel
dieser Serie in Berlin mit 4:3 für
sich entschieden. |va

Tornados verlangen Meister alles ab

Baseball. Als klarer Außenseiter
waren die Mannheim Tornados in
der Baseball-Bundesliga zum Ti-
telverteidiger Heidenheim Hei-
deköpfe gereist. In Heidenheim
brachten die „Wirbelwinde“ aus
Mannheim den amtierenden
deutschen Meister in beiden
Spielen aber gehörig ins Schwit-
zen und hätten für ihre beherzten
Auftritte eigentlich mindestens
einen Sieg verdient gehabt. So
konnten die Heideköpfe die Tor-

Knappe Niederlagen bei Heidenheimer Heideköpfen
nados in Spiel eins des Double-
headers erst im zweiten Extra-In-
ning besiegen, denn erst nach 11
Innings musste sich das Team von
Tornados-Spielertrainer Juan
Martin dem Titelverteidiger
knapp mit 9:8 geschlagen geben.
Auch die zweite Partie des Dop-
pelpacks war nach den regulären
neun Innings noch nicht ent-
schieden und erst in Extra-Inning
Nummer zehn sicherten sich die
Heidenheimer mit 10:9 den wie-

derum nur hauchdünnen Sieg
über die Gäste aus der Kurpfalz.
Trotz der zwei knappen Niederla-
gen sollte der starke Auftritt in
Heidenheim den Tornados Mut
für die anstehenden Aufgaben
machen und da steht nun am
Samstag (13 Uhr/16.30 Uhr) das
Heimspieldoppelpack gegen das
noch sieglose Schlusslicht aus
Ulm auf dem Programm, wobei
Zuschauer vor Ort weiterhin
nicht zugelassen sind. |va

Jetzt soll der zweite Schritt folgen

Hockey. Der Start in die K.o.-
Runde ist den Mannheimer Ho-
ckeybundesligisten mit knap-
pen Auftakterfolgen am vergan-
genen Wochenende gelungen.
Während die Damen des Mann-
heimer HC Spiel eins der Vier-
telfinalserie „Best of three“
beim HTC Uhlenhorst Mülheim
erst im Penaltyschießen mit 3:1
für sich entscheiden konnten,
nach regulärer Spielzeit stand es
3:3-Unentschieden, holten sich

Mannheimer Bundesligisten starten mit Siegen in K.o.-Runde
auch die MHC-Herren mit ei-
nem 1:0-Auswärtssieg beim Har-
vestehuder THC die 1:0-Serien-
führung im Viertelfinale.

Beiden Teams fehlt nun nur
noch ein Sieg um beim Final
Four (8./9. Mai) auf eigener An-
lage mit dabei zu sein. Diesen
Sieg wollen sich die MHC-Her-
ren nun am Samstag (12.30 Uhr)
gegen den HTHC und die MHC-
Damen am Samstag (15.30 Uhr)
gegen den HTCU holen. Sollte

ein drittes Spiel nötig werden
fände dies am Sonntag (12 Uhr)
bei den Herren und am Sonntag
(14.30 Uhr) bei den Damen statt.
Die Bundesligaherren des TSV
Mannheim Hockey könnten in-
des am Samstag (13 Uhr) im
Heimspiel gegen den Großflott-
beker THGC bereits den Klas-
senerhalt klarmachen, nachdem
sie Spiel eins der Play-down-Se-
rie in Hamburg mit 1:0 gewon-
nen haben.

Sollte ein drittes Spiel nötig
werden, fände dieses am Sonn-
tag (13 Uhr) statt. Zuschauer
sind vor Ort weiterhin nicht zu-
gelassen.

Livestreams zu den Partien
sind auf http://www.hockeyli-
ga.live/ zu finden. Das für Sonn-
tag in der Zweiten Damenbun-
desliga geplante Lokalderby
Feudenheimer HC – TSV Mann-
heim Hockey wurde auf den 13.
Mai verlegt. |va

Nationaltheater stellt Konzeption für Ersatzspielstätten vor
Die geplante Anmietung und Herrichtung
von Ersatzspielstätten für die Sparten Oper,
Schauspiel und Tanz des Nationaltheaters
Mannheim für die Dauer der Generalsanie-
rung des Spielhauses am Goetheplatz war
Gegenstand in der Sitzung des Gemeinde-
rats am 22. April. Die Planung geht von einer
Sanierungsdauer von fünf Jahren – von Mitte
2022 bis Mitte 2027 – aus. Die vom NTM er-
mittelten Miet- und Investitionskosten für
den gesamten Sanierungszeitraum liegen
bei 33,1 Millionen Euro, zuzüglich der Neben-
kosten und der Allgemeinkosten der „Dezen-
tralen Interimskonzeption“. Diese Konzepti-
on wurde durch den Gemeinderat verändert.
Die Kosten von 1,2 Millionen Euro für die An-
mietung des Rosengartens als Ersatzspielort
wurden herausgerechnet, so dass 31,9 Millio-
nen Euro für die Ersatzspielstätten mehrheit-
lich beschlossen wurden. In den Wortbeiträ-
gen wurde deutlich, dass diese Summe eine
Obergrenze darstellen soll.

Anmietung und Herrichtung der benötig-
ten Ersatzspielstätten für das Nationalthea-
ter müssen vor dem eigentlichen Sanie-
rungsbeginn, der für das 2. Halbjahr 2022
vorgesehen ist, erfolgen. Die Ausschreibung
der Bauleistungen wird in einer Paketweise-
Vergabe auf der Grundlage von Einzelgewer-
ke-Ausschreibungen stattfinden, da der
Bund als Fördermittelgeber eine klare Emp-
fehlung für diese Ausschreibungsvariante
gegenüber einer Generalunternehmerverga-
be ausgesprochen hat.

Die beschlossenen Miet- und Investitions-
kosten der Interimsspielstätten von 31,9 Mil-
lionen Euro sind nicht Bestandteil der bereits
genehmigten Gesamtkosten von 247 Millio-
nen Euro brutto zur Generalsanierung des
Nationaltheaters und der Kosten für die im
Vorfeld der Sanierung herzustellenden Infra-
strukturinvestitionen für den Umbau des
Probezentrums Neckarau, den Neubau des
Zentrallagers und der temporären Auslage-
rung der Probebühnen für die Sparten Oper,

Schauspiel und Junges NTM mit einem ge-
schätzten Kostenvolumen von 40 Millionen
Euro brutto, die ebenfalls bereits beschlos-
sen sind. Hinzu kommen Allgemeinkosten
der Interimskonzeption in Höhe von derzeit
geschätzt 900.000 Euro pro Jahr, die vor al-
lem durch das dezentrale Interimskonzept
entstehen, wodurch sich Logistik- und Per-
sonalaufwand erhöhen. Dazu kommt die
notwendige temporäre Anmietung einer
weiteren Lagerhalle bis zur Fertigstellung
des Zentrallagers, bedingt durch den Wegfall
der Bunkerfläche im Spielhaus. Die Finanzie-
rung dieser Mehraufwendungen soll zum
Teil durch eine Umwidmung von nicht in An-
spruch genommenen Mitteln aus dem Zu-
schuss „Projektorganisation“ und durch ent-
sprechende Einsparungen im laufenden Be-
trieb erfolgen.

Das als Ersatzspielstätte für die Sparten
Schauspiel und Tanz in Frage kommende
ehemalige Kinogebäude der U.S. Army auf
dem Konversionsareal Franklin stand bereits
leer und befindet sich im Eigentum der städ-
tischen MWSP. Neben den Flächenerforder-
nissen an die Ersatzspielstätte werden für
den Zeitraum der Generalsanierung weitere
Flächen für ein standortnahes Tageslager
mit rund 800 Quadratmetern Nutzfläche be-
nötigt. Der weitgehend barrierefrei umge-
baute Saal ist für zirka 500 Zuschauerinnen
und Zuschauer ausgelegt und soll mit rever-
siblen Einbauten eine größtmögliche Flexibi-
lität für einen modernen Einsatz von Licht-,
Bühnen- und Videotechnik bieten. Zur Kos-
ten- und Terminsicherung erfolgt die bauli-
che Umnutzung seitens der MWSP durch ei-
nen Generalunternehmer, sodass der Be-
trieb zur Spielzeit 2022/2023 aufgenommen
werden kann.

Der Pfalzbau Ludwigshafen eignet sich
aufgrund seiner vorhandenen Bühnengröße
und der bestehenden bühnentechnischen
Ausstattung als einziger Veranstaltungsort
in der näheren Umgebung als Ersatzspiel-

stätte für die großen Werke des Mannhei-
mer Repertoires der Sparten Oper und Tanz
mit Orchester. Die Zeiträume der Nutzung
sind definiert. Daraus ergeben sich mit den
erforderlichen Proben- und Einrichtungszei-
ten zirka 35 bis 40 Vorstellungstage pro
Spielzeit, die für das NTM entsprechend ein-
nahmerelevant sind.

Die Konzeption des NTM sah vor, den Mu-
sensaal des Rosengartens Mannheim für ein
konzertantes Programm der Oper sowie für
Familienstücke zu nutzen. Dafür waren drei
Terminblöcke pro Spielzeit vorgesehen, die,
einschließlich der zugehörigen Probentage,
im Durchschnitt zehn Tage umfassen wür-
den. Das entspräche zirka drei bis fünf Vor-
stellungen pro Terminblock. Über einen Nut-
zungszeitraum von fünf Jahren mit jeweils
drei Terminblöcken pro Spielzeit würde sich
daraus ein Mietzins von 1,2 Millionen Euro
über den gesamten Nutzungszeitraum erge-
ben. Um die finanzielle Deckelung, die vom
Gemeinderat beschlossen wurde, umsetzen
zu können, soll die Nutzung des Rosengar-
tens als Ersatzspielstätte limitiert werden.
Das NTM soll weitere Ersatzspielstätten in
den Mannheimer Stadtteilen ausfindig ma-
chen, um auch eine neue Klientel für das
NTM zu begeistern.

Der inhaltliche Schwerpunkt des Opern-
programms im Rokokotheater in Schwetzin-
gen soll einen Mozart/Da Ponte-Zyklus,
Werke aus dem Barock sowie Stücke aus der
Moderne umfassen. Auch hier sind drei Ter-
minblöcke pro Spielzeit vorgesehen, wo-
durch sich zirka 18 Vorstellungen mit den da-
zugehörigen Proben und Einrichtungszeiten
ergeben.

Aufgrund der eingeschränkten Verfügbar-
keit des Pfalzbaus Ludwigshafen als Ersatz-
spielstätte für die Opernsparte wurde durch
das NTM schon frühzeitig eine Machbar-
keitsstudie für die Errichtung einer temporä-
ren Ersatzspielstätte – einer „Temporären
Leichtbauhalle“ – als weitere feste Ersatz-
spielstätte in Mannheim in Auftrag gegeben.
Das mit der Erstellung der Studie beauftrag-
te Büro hat auf Grundlage verschiedener
Faktoren, wie der längerfristigen Verfügbar-
keit von städtischen Grundstücken, einer
möglichen Innenstadtnähe und der vorhan-
denen Verkehrsanbindung, den Standort
„Oktoberfestplatz“ (Theodor-Heuss-Anla-
ge) mit den direkt angrenzenden Stellplät-
zen als grundsätzlich geeigneten Standort
bewertet und empfohlen. Künstlerisch ist für
diesen Standort ein so genannter Stagione-
Betrieb mit klassischer Frontalbespielung

und einem Orchestergraben vorgesehen.
Aufgrund eines fehlenden Bühnenturms er-
gibt sich in Konsequenz daraus eine einge-
schränkte künstlerische Verwandlungsmög-
lichkeit.

Im Gemeinderat wurde angeregt, als
Standort für die temporäre Ersatzspielstätte
in Form einer Leichtbauhalle das Gelände
der Baumhainhalle im Luisenpark zu nutzen.
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz sagte eine
entsprechende Prüfung zu. Diese darf jedoch
keine zeitliche Auswirkung auf bereits lau-
fende Verfahren und damit den Baubeginn
der Leichtbauhalle haben.

„Die Generalsanierung des Nationalthea-
ters ist ein Großprojekt mit enormen logisti-
schen Herausforderungen und einem Mehr-
wert für Mannheim. Die Projektleitung leis-
tet eine exzellente Koordinationsarbeit, um
alle erforderlichen Schritte im Zeitplan um-
zusetzen. Durch die angedachte Nutzung
und Aufwertung des ehemaligen Kinos auf
Franklin als Ersatzspielstätte wird nachhaltig
in diesen neuen Stadtteil investiert – da-
durch wird ein Grundstein für eine kulturelle
Nachnutzung gelegt“, so Kulturbürgermeis-
ter Michael Grötsch.

Der Geschäftsführende Intendant des Na-
tionaltheaters, Marc Stefan Sickel: „Es freut
mich, dass der Gemeinderat der von uns vor-
gelegten Interimskonzeption mit überwälti-
gender Mehrheit zugestimmt hat. Dies zeigt,
welche Bedeutung das Nationaltheater hat
und ist ein klares Bekenntnis dafür, dass man
auch in der Sanierungszeit Produktionen auf
hohem künstlerischen Niveau ermöglichen
möchte. Durch den für die Interimsspielstät-
ten gewählten dezentralen Ansatz stehen
wir zwar vor einer großen logistischen Her-
ausforderung, sehen aber gleichzeitig eine
enorme Chance darin, mit an die jeweiligen
Spielstätten angepassten Konzepten die
Stadt Mannheim und die Region zu bespie-
len und unser Publikum vielfältig zu errei-
chen.“ |ps
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